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E I N L A D U N G 

 

zur 52. ordentlichen Generalversammlung des Landkreissiedlungswerkes Neustadt a.d. Waldnaab eG in 

Neustadt a. d. Waldnaab, Gasthof „ Zum Weißen Rößl“ 

 

am 25. Juni 2014 um 19.00 Uhr 

 

Tagesordnung: 

 

  1.  Jahresabschluss 2013 

 

  2.  Tätigkeitsbericht des Vorstandes 

 

  3.  Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates 

 

  4.  Bekanntgabe des Prüfungsberichtes 2012 

 

  5.  Feststellung des Jahresabschlusses 2013 

 

  6.  Verwendung des Bilanzgewinnes 2013 

 

  7.  Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 

 

  8.  Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

 

  9.  Verschiedenes 

 

 

Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 liegt im Büro des Landkreissiedlungswerkes in 92660 Neustadt a.d. 

Waldnaab, Knorrstraße 1 zur Einsichtnahme auf. 

 

Zutritt zur Generalversammlung haben nur Mitglieder. 

 

Neustadt a.d. Waldnaab, 22.05.2014 

 

 

gez. 

Karl Seiler 

Aufsichtsratsvorsitzender 

 
��� 
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Az. 2050 -Heindl 

 

Satzung des Schulverbandes für die Grundschule Altenstadt a.d.Waldnaab 

(Verbandssatzung) 

 
1Die Regierung der Oberpfalz hat durch Rechtsverordnung vom 03. Mai 1982 (Nr. 240-3055 g NEW 252) 

für das Gebiet der Gemeinden Altenstadt a.d.Waldnaab und Kirchendemenreuth die Grundschule Alten-

stadt a.d.Waldnaab errichtet. 2Die Schulverbandsversammlung hat am 15. Mai 2014 die folgende mit 

Schreiben des Landratsamtes Neustadt a.d.Waldnaab (Aktenzeichen 21/22-2050-85/2014) vom 26. Mai 

2014 genehmigte 

 

Verbandssatzung 

beschlossen:  

 

 

§ 1  

Bestand des Schulverbandes 

 

(1) Der Schulverband besteht auf Grund der Errichtung der Grundschule Altenstadt a.d.Waldnaab als 

Verbandsschule. 

 

(2) Mitglieder des Schulverbandes sind die Gemeinden Altenstadt a.d.Waldnaab und Kirchendemenreuth.  

 

(3) Der räumliche Wirkungsbereich des Schulverbandes umfasst den mit Rechtsverordnung der Regierung 

der Oberpfalz festgelte Schulsprengel der Verbandsschule Altenstadt a.d.Waldnaab. 

 

(4) Der Schulverband führt den Namen „Schulverband für die Grundschule Altenstadt a.d.Waldnaab“ und 

hat seinen Sitz in Altenstadt a.d.Waldnaab. 

 

 

§ 2  

Organe des Schulverbandes 

 

Organe des Schulverbandes sind: 

1. die Schulverbandsversammlung 

2. der Schulverbandsvorsitzende 

 

 

§ 3 

Schulverbandsversammlung 

 

(1) 1Die Schulverbandsversammlung besteht aus den ersten Bürgermeistern der am Schulverband betei-

ligten Gemeinden oder deren nach Art. 31 Abs. 2 oder Abs. 3 KommZG bestellten Stellvertretern. 
2Gemeinden, aus denen mehr als 50 Schülerinnen und Schüler die Verbandsschule besuchen, entsen-

den ferner bis 100 Verbandsschüler einen weiteren Vertreter und für jedes weitere angefangene 

Hundert Verbandsschüler einen weiteren Vertreter als Mitglied in die Schulverbandsversammlung 

(Art. 9 Abs. 3 BaySchFG). 
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(2) Den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung führt der Schulverbandsvorsitzende. 

 

(3) Die Schulverbandsversammlung ist zuständig für die ihr nach Art. 33 Abs. 2 KommZG vorbehaltenen 

Angelegenheiten.  

 

 

§ 4 

Schulverbandsvorsitzender 

 

(1) Die Schulverbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte auf die Dauer von sechs Jahren den Schul-

verbandsvorsitzenden und seinen Stellvertreter. 

 

(2) Der Schulverbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Schulverbandsversammlung und erledigt in 

eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung dem ersten Bürger-

meister zukommen. 

 

 

§ 5 

Rechtsstellung und Entschädigung des Schulverbandsvorsitzenden und der übrigen 

Mitglieder der Schulverbandsversammlung 

 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsver-

sammlung sind ehrenamtlich tätig.  

 

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Schulverbandsversammlung erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den 

Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlungen und ihrer Ausschüsse. Außerdem 

können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer 

Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden. 

 

(3) 1Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die ihr kraft Amtes angehören, erhalten keine 

Entschädigung. 2Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein 

Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € für jede Sitzung.  

 

 

(4) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 

 

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern 

geltenden Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulver-

bandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 15 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort stattfinden; 

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienst-

ausfall; 

c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz - 

für jede Stunde Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an 

Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden, in Höhe von 11,00 €; 

d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) haben, wenn ihnen jedoch im 

beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 

Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 

kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe c) genannten Voraussetzungen in der Höhe von 
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11,00 €; ob die vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die Schulver-

bandsversammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

 

(5) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 4 werden nur auf Antrag gewährt. Die Entschädigungen 

werden jeweils am 01. Mai und 01. November für das abgelaufene Halbjahr ausbezahlt. 

 

(6) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art.30 Abs. 2 Satz 2 KommZG und 

Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Abliefe-

rung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein 

kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt.  

 

 

§ 6 

Geschäftsgang des Schulverbandes 

 
1Die Schulverbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 2Im Übrigen gelten für den Geschäfts-

gang die Bestimmungen der Gemeindeordnung.  

 

 

§ 7 

Geschäftsführung des Schulverbandes 

 

Als Geschäftsstelle des Schulverbandes wird die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Altenstadt 

a.d.Waldnaab bestimmt. 

 

 

§ 8 

Kassengeschäfte 

 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mitgliedsgemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab 

geführt. 

 

 

§ 9 

Finanzierung des Schulverbandes 

 

(1) Der Schulverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf von den 

Verbandsmitgliedern eine Schulverbandsumlage. 

 

(2) Abweichend von Art. 9 Abs. 7 Satz 1 BaySchFG kann der Schulverband für Investitionen eine geson-

derte Investitionsumlage erheben. 

 

(3) 1Die Schulverbandsumlage ist nach ihrer Festlegung in monatlichen Teilbeträgen mit Fälligkeit jeweils 

zum ersten Werktag des Monats zu entrichten. 2Soweit der Umlagebetrag noch nicht festgelegt ist, 

wird eine Vorauszahlung in Höhe des zuletzt festgesetzten Betrages fällig. 3Bei verspäteter Zahlung ist 

die Umlageschuld mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen.  
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§ 10 

Rechnungsprüfung 

 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss.  

 

(2) Die Schulverbandsversammlung bildet aus ihrer Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss mit drei 

Mitgliedern und bestimmt ein Mitglied als Vorsitzenden. 

 

 

§ 11 

Ausscheiden von Mitgliedern 

 

Im Falle der Auflösung des Schulverbandes oder des Ausscheidens einer oder mehrerer Mitgliedsgemein-

den findet eine Auseinandersetzung nach Art. 47 KommZG statt. 

 

 

§ 12 

Bekanntmachungen des Schulverbandes  

 

(1) Die Bekanntmachungen des Schulverbandes erfolgen im Amtsblatt des Landratsamtes Neustadt 

a.d.Waldnaab 

 

(2) Die Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes weisen auf die Bekanntmachungen in ihren ortsüblichen 

amtlichen Bekanntmachungen hin. 

 

 

§ 13 

In-Kraft-Treten 

 

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Schulverbandes für die Grundschule Altenstadt a.d.Waldnaab vom 

20.05.2008 außer Kraft. 

 

 

Altenstadt a.d.Waldnaab, 28.05.2014 

Schulverband für die Grundschule Altenstadt a.d.Waldnaab 

 

 

Ernst Schicketanz 

Schulverbandsvorsitzender  

 

 
��� 
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Az. 2050 Heindl 

 

Satzung des Schulverbandes für die Mittelschule Altenstadt a.d.Waldnaab 

(Verbandssatzung) 

 
1Die Regierung der Oberpfalz hat durch Rechtsverordnung vom 05. Februar 1997 (Nr. 240-5102-NEW-17) 

für das Gebiet der Gemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab, Gemeinde Kirchendemenreuth und des Marktes 

Parkstein die Mittelschule Altenstadt a.d.Waldnaab errichtet. 2Die Schulverbandsversammlung hat am 15. 

Mai 2014 die folgende mit Schreiben des Landratsamtes Neustadt a.d.Waldnaab (Aktenzeichen 21/22-

2050-86/2014) vom 26. Mai 2014 genehmigte 

 

Verbandssatzung 

beschlossen:  

 

 

§ 1  

Bestand des Schulverbandes 

 

(1) Der Schulverband besteht auf Grund der Errichtung der Mittelschule Altenstadt a.d.Waldnaab als 

Verbandsschule. 

 

(2)  Mitglieder des Schulverbandes sind die Gemeinden Altenstadt a.d.Waldnaab und Kirchendemenreuth 

sowie der Markt Parkstein. 

 

(3) Der räumliche Wirkungsbereich des Schulverbandes umfasst den mit Rechtsverordnung der Regierung 

der Oberpfalz festgelte Schulsprengel der Verbandsschule Altenstadt a.d.Waldnaab. 

 

(4)  Der Schulverband führt den Namen „Schulverband für die Mittelschule Altenstadt a.d.Waldnaab“ und 

hat seinen Sitz in Altenstadt a.d.Waldnaab. 

 

 

§ 2  

Organe des Schulverbandes 

 

Organe des Schulverbandes sind: 

3. die Schulverbandsversammlung 

4. der Schulverbandsvorsitzende 

 

 

§ 3 

Schulverbandsversammlung 

 

(1) 1Die Schulverbandsversammlung besteht aus den ersten Bürgermeistern der am Schulverband beteilig-

ten Gemeinden oder deren nach Art. 31 Abs. 2 oder Abs. 3 KommZG bestellten Stellvertretern. 
2Gemeinden, aus denen mehr als 50 Schülerinnen und Schüler die Verbandsschule besuchen, entsen-

den ferner bis 100 Verbandsschüler einen weiteren Vertreter und für jedes weitere angefangene 

Hundert Verbandsschüler einen weiteren Vertreter als Mitglied in die Schulverbandsversammlung 

(Art. 9 Abs. 3 BaySchFG). 
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(2)  Den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung führt der Schulverbandsvorsitzende. 

 

(3) Die Schulverbandsversammlung ist zuständig für die ihr nach Art. 33 Abs. 2 KommZG vorbehaltenen 

Angelegenheiten.  

 

 

§ 4 

Schulverbandsvorsitzender 

 

(1) Die Schulverbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte auf die Dauer von sechs Jahren den Schulver-

bandsvorsitzenden und seinen Stellvertreter. 

 

(2) Der Schulverbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Schulverbandsversammlung und erledigt 

in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung dem ersten Bürger-

meister zukommen. 

 

 

§ 5 

Rechtsstellung und Entschädigung des Schulverbandsvorsitzenden und der übrigen 

Mitglieder der Schulverbandsversammlung 

 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsver-

sammlung sind ehrenamtlich tätig.  

 

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Schulverbandsversammlung erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den 

Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlungen und ihrer Ausschüsse. Außerdem 

können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer 

Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden. 

 

(3)  1Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die ihr kraft Amtes angehören, erhalten keine Ent-

schädigung. 2Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für Ihre Tätigkeit ein 

Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € für jede Sitzung.  

 

(4) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 

 

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern gel-

tenden Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbands-

versammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 15 Abs. 2 der Geschäfts-

ordnung des Schulverbands genannten Ort stattfinden; 

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstausfall; 

c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz - für 

jede Stunde Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an Sams-

tagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden, in Höhe von 11,00 €; 

d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) haben, wenn ihnen jedoch im beruf-

lichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 

versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, ein Pau-

schalsatz unter den in Buchstabe c) genannten Voraussetzungen in der Höhe von 11,00 €;  
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ob die vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die Schulverbands-

versammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

 

(5) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 4 werden nur auf Antrag gewährt. Die Entschädigungen 

werden jeweils am 01. Mai und 01. November für das abgelaufene Halbjahr ausbezahlt. 

 

(6) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art.30 Abs. 2 Satz 2 KommZG und 

Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Abliefe-

rung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein kom-

munalpolitisches Ehrenamt ausübt.  

 

 

§ 6 

Geschäftsgang des Schulverbandes 

 
1Die Schulverbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 2Im Übrigen gelten für den Geschäfts-

gang die Bestimmungen der Gemeindeordnung.  

 

 

§ 7 

Geschäftsführung des Schulverbandes 

 

Als Geschäftsstelle des Schulverbandes wird die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Altenstadt 

a.d.Waldnaab bestimmt. 

 

 

§ 8 

Kassengeschäfte 

 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mitgliedsgemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab 

geführt. 

 

 

§ 9 

Finanzierung des Schulverbandes 

 

(1) Der Schulverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf von den 

Verbandsmitgliedern eine Schulverbandsumlage. 

 

(2) Abweichend von Art. 9 Abs. 7 Satz 1 BaySchFG kann der Schulverband für Investitionen eine geson-

derte Investitionsumlage erheben. 

 

(3) 1Die Schulverbandsumlage ist nach ihrer Festlegung in monatlichen Teilbeträgen mit Fälligkeit jeweils 

zum ersten Werktag des Monats zu entrichten. 2Soweit der Umlagebetrag noch nicht festgelegt ist, 

wird eine Vorauszahlung in Höhe des zuletzt festgesetzten Betrages fällig. 3Bei verspäteter Zahlung ist 

die Umlageschuld mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen.  
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§ 10 

Rechnungsprüfung 

 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss.  

 

(2) Die Schulverbandsversammlung bildet aus ihrer Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss mit drei 

Mitgliedern und bestimmt ein Mitglied als Vorsitzenden. 

 

 

§ 11 

Ausscheiden von Mitgliedern 

 

Im Falle der Auflösung des Schulverbandes oder des Ausscheidens einer oder mehrerer Mitgliedsgemein-

den findet eine Auseinandersetzung nach Art. 47 KommZG statt. 

 

 

§ 12 

Bekanntmachungen des Schulverbandes  

 

(1) Die Bekanntmachungen des Schulverbandes erfolgen im Amtsblatt des Landratsamtes Neustadt 

a.d.Waldnaab 

 

(2) Die Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes weisen auf die Bekanntmachungen in ihren ortsüblichen 

amtlichen Bekanntmachungen hin. 

 

 

§ 13 

In-Kraft-Treten 

 

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Schulverbandes für die Hauptschule Altenstadt a.d.Waldnaab vom 

20.05.2008 außer Kraft. 

 

 

Altenstadt a.d.Waldnaab, 28.05.2014 

Schulverband für die Mittelschule Altenstadt a.d.Waldnaab 

 

 

 

Ernst Schicketanz 

Schulverbandsvorsitzender  
��� 
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Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab 

- Sachgebiet 35 - 

Az.: 35-Sch 

 

 

Abfallwirtschaft; 

Veröffentlichungen von Satzungen des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf (ZMS) gem. § 23 

Satz 2 der Verbandssatzung vom 31.03.1979, zuletzt geändert am 11.09.2007 

  

Die amtliche Bekanntmachung der Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Müllverwer-

tung Schwandorf für die Benutzung seiner Abfallentsorgungsanlagen sowie die Neufassung der Aus-

schlussliste des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf erfolgte im Amtsblatt der Regierung der 

Oberpfalz Nr. 5/2014 vom 15.05.2014, Seiten 71 bis 73. 

  

Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab, den 27.05.2014 

  

Scharnagl Wolfgang 

Regierungshauptsekretär 

 
��� 
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